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RS OGH 1967/12/19 8Ob341/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1967

Norm

ABGB §1002

MG §17 A

Rechtssatz

Der zum Geldempfang bevollmächtigte Hausverwalter, der eine unzulässige Wohnungsablöse namens des

Hauseigentümers in Empfang genommen hat, kann diese nicht unter Berufung darauf für sich verhalten, daß die

Vollmacht zu ungültigen Rechtsgeschäften ungültig ist.
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